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§ 10 W-BedSchG 1998 Information
uber Gefahren und deren Verhutung

W-BedSchG 1998 - Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.08.2025

1. (1)Die Dienstgeberin ist verpflichtet, fir eine ausreichende Information der Bediensteten Uber die Gefahren fur
Sicherheit und Gesundheit sowie Uber die MaBnahmen zur Gefahrenverhitung zu sorgen. Diese Information
mufR die Bediensteten in die Lage versetzen, durch eine angemessene Mitwirkung zu Uberprufen, ob die
erforderlichen Schutzmalinahmen getroffen wurden. Diese Information mufd wahrend der Arbeitszeit erfolgen.

2. (2)Die Information muf3 vor Aufnahme der Tatigkeit erfolgen. Sie ist zu wiederholen, wenn dies auf Grund sich
andernder betrieblicher Gegebenheiten erforderlich ist, weiters bei Anderung der maRRgebenden
Bedienstetenschutzvorschriften und bei neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes.

3. (3)Die Dienstgeberin ist verpflichtet, alle Bediensteten, die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt
sein kdnnen, unverzuiglich Uber diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden SchutzmafRnahmen zu
informieren.

4. (4)Die Information muB in verstandlicher Form erfolgen. Bei Bediensteten, die der deutschen Sprache nicht
ausreichend machtig sind, hat die Information in ihrer Muttersprache oder in einer sonstigen fur sie
verstandlichen Sprache zu erfolgen. Die Dienstgeberin hat sich zu vergewissern, dal3 die Bediensteten die
Information verstanden haben.

5. (5)Den Bediensteten sind erforderlichenfalls zur Information geeignete Unterlagen zur Verfigung zu stellen.
Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt auch fir diese Unterlagen. Bedienungsanleitungen betreffend Arbeitsmittel
sowie Beipacktexte, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblatter betreffend Arbeitsstoffe sind den
betroffenen Bediensteten jedenfalls zur Verfligung zu stellen. Diese Unterlagen sind erforderlichenfalls am
Arbeitsplatz auszuhangen.

6. (6)Die Information der einzelnen Bediensteten gemal3 Abs. 1, 2, 4 und 5 kann entfallen, wenn
Sicherheitsvertrauenspersonen oder die zustandigen Personalvertretungsorgane entsprechend informiert
wurden und eine Information dieser Personen (Organe) zur wirksamen Gefahrenverhitung ausreicht. Dabei sind
Inhalt und Zweck der Information sowie die bestehenden Gefahren und dienstlichen Gegebenheiten zu
berucksichtigen. Durch Verordnung der Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf diese Grundsatze fur
bestimmte Bereiche die Pflicht zur Information jeder oder jedes einzelnen Bediensteten unabhangig davon, ob
Sicherheitsvertrauenspersonen oder Personalvertretungsorgane bestehen, vorgesehen werden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999


file:///

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 10 W-BedSchG 1998 Information über Gefahren und deren Verhütung
	W-BedSchG 1998 - Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998


